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Impfzentrum ER/ERH informiert
Terminvereinbarung nötig – mobile Teams weiterhin unter-
wegs

Um die Kapazitäten optimal zu nutzen, wird im Impfzentrum Erlan-
gen/Erlangen-Höchstadt und in den Impfstellen in Herzogenaurach 
und Höchstadt nur nach Terminvereinbarung geimpft. Samstags von 
13 bis 17 Uhr steht das Impfzentrum in der Sedanstraße auch ohne 
Anmeldung offen. Termine zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimp-
fung können online im bayernweiten Portal unter www.impfzent-
ren.bayern oder telefonisch (09131 86-6500) vereinbart werden. 
Das Telefonteam ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag und 
Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donners-
tag jeweils von 8 bis 17 Uhr. Es werden immer wieder neue Termine 
freigegeben. Wer bereits im Impfzentrum geimpft wurde und noch 
einen bestehenden Account hat, kann seinen Impfungen einfach 
eine weitere hinzufügen. Auch Neuregistrierungen sind sehr unkom-
pliziert, da keine Priorisierung mehr geprüft wird.
Das Impfzentrum ist weiterhin mit mobilen Teams in Stadt und Land-
kreis unterwegs. Die Termine sind ohne Anmeldung offen für alle ab 
12 Jahren. Vor Ort werden Terminkarten verteilt. Wenn die Tages-
kapazitäten ausgeschöpft sind, werden keine weiteren Karten mehr 
ausgegeben. Bei den Sonderaktionen vor Ort haben Erst- und Zwei-
timpfungen Vorrang. Bei großem Andrang werden Auffrischungen 
zurückgestellt. Bei Sonderaktionen werden keine Schwangeren 
geimpft.
Auf Wunsch der Eltern und des Kindes werden Jugendliche ab 
12 Jahren mit BioNTech/Pfizer geimpft. Dazu ist die Begleitung 
durch mindestens ein Elternteil erforderlich. Ab 16 Jahren genügt 
die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Für den 
Besuch im Impfzentrum ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.
Weitere und ausführliche Informationen gibt es unter www.erlan-
gen.de/impfzentrum.

Impfen vor Ort – Die aktuellen Angebote im Land-
kreis – Mobile Impfteams im Einsatz 

Das Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt ist weiterhin mit 
mobilen Teams in Stadt und Landkreis unterwegs. Die Termine sind 
ohne Anmeldung offen für alle ab 12 Jahren. Vor Ort werden Ter-
minkarten verteilt. Wenn die Tageskapazitäten ausgeschöpft sind, 
werden keine weiteren Karten mehr ausgegeben. Bei den Sonder-
aktionen vor Ort haben Erst- und Zweitimpfungen Vorrang. Bei 
großem Andrang werden Auffrischungen zurückgestellt. Bei 
Sonderaktionen werden keine Schwangeren geimpft. 

Angebote im Landkreis diese Woche:

Eckental
Donnerstag | 16. Dezember | Interimsgebäude Eckental (Ambazac 
Straße 5, Eckental) | 12 bis 18 Uhr

Röttenbach
Mittwoch | 15. Dezember | Rathaus Röttenbach (Ringstraße 46, 
Röttenbach) | 12 bis 18 Uhr

Weisendorf
Freitag | 17. Dezember | Mehrzweckhalle, Gaststätte, Weisendorf 
(Reuther Weg 6, Weisendorf) | 12 bis 18 Uhr

Adelsdorf
Samstag | 18. Dezember | Aischgrundhalle Adelsdorf (Höchstadter 
Straße 31c, Adelsdorf) | 12 bis 18 Uhr

An allen Orten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen 
(Booster) mit dem Vakzin von Moderna durchgeführt. Die wenigen 
verfügbaren Dosen des Impfstoffs von BioNTech bleiben für Bür-
gerinnen und Bürger unter 30 Jahren reserviert. Mitzubringen sind 
lediglich ein Ausweisdokument und – falls vorhanden – der Impfpass. 
Bei Minderjährigen über 16 Jahren ist eine schriftliche Einverständ-
niserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Kinder und 
Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren werden nur in Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten geimpft.
Alle Informationen zu Terminen, Öffnungszeiten und weitere Son-
deraktionen in Stadt und Landkreis sind unter www.erlangen.de/
impfzentrum verfügbar.

Impfzentrum: Bisher 431 310 Impfungen durchge-
führt – ab 18. Dezember Kinderimpfungen

In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden 
in der 49. Kalenderwoche 22 174 Corona-Schutzimpfungen durch-
geführt. Davon entfallen 9 810 Impfungen auf das Impfzentrum in 
der Erlanger Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und Einrichtun-
gen. 12 364 Impfungen wurden bei Hausärztinnen und Hausärzten 
in Stadt und Landkreis vorgenommen. Somit wurden insgesamt seit 
Beginn (KW 53/2020) 431 310 Impfungen in Erlangen und im Land-
kreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 184 425 
Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz 
(Quote vollständiger Schutz: mindestens 73,2 Prozent), 68 395 Per-
sonen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.
Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impf-
zentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine voll-
ständigen Zahlen vor. 
Termine für Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen können bei den Haus-
ärztinnen und Hausärzten oder im Impfzentrum Erlangen/Erlangen-
Höchstadt und in den Impfstellen in Herzogenaurach und Höchstadt 
über das bayernweite Portal www.impfzentren.bayern oder die 
Hotline unter 09131 86-6500 vereinbart werden. Impfungen ohne 
vorherige Terminvereinbarung sind im Impfzentrum samstags von 
13:00 bis 17:00 Uhr möglich. Dezentrale Sonderaktionen mit mobi-
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len Teams ohne Registrierung und Termin und weitere aktuelle Infor-
mationen finden sich im Internet unter www.erlangen.de/impfzen-
trum.
In den nächsten Tagen sind vor allem in den Impfstellen in Herzo-
genaurach und Höchstadt noch viele Termine frei. Da die Hotline des 
Impfzentrums derzeit wegen der bevorstehenden Kinderimpfungen 
häufig überlastet ist, empfehlen die Verantwortlichen, Termine über 
die Internetseite www.impfzentren.bayern zu reservieren. Die Regis-
trierung ist inzwischen sehr unkompliziert und dauert nur wenige 
Minuten.
Die Stadt Erlangen betreibt das gemeinsame Impfzentrum für Erlan-
gen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Es befindet 
sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen 
(Nägelsbach-/Sedanstraße).
Am Samstag, 18. Dezember eröffnet im gleichen Haus (Eingang 
Nägelsbachstraße 26) ein eigenes Impfzentrum für Kinder von fünf 
bis elf Jahren. Termine können ab sofort nur telefonisch unter der 
Nummer 09131 86-6500 vereinbart werden.

Coronavirus-Einreiseverordnung – CoronaEinreiseV 
und Allgemeinverfügung zur Änderung der Allge-
meinverfügung Testnachweis von Einreisenden aus 
Risikogebieten (AV Testnachweis)
Anordnung der Testung von Einreisenden aus 
Omikron-Virusvariantengebieten seit dem 28.11.2021 
für den Landkreis Erlangen-Höchstadt

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1. Für alle Personen, die nach dem 28. November 2021, 00:00 Uhr, 
nach Bayern eingereist sind und die 3.1 oder 3.2. der Allgemein-
verfügung Testnachweis von Einreisenden aus Risikogebieten 
(AV Testnachweis) vom 29. September 2021 (BayMBl. Nr. 706), 
Az. G51s- G8000-2021/505-346, des Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege, zuletzt geändert durch Allgemeinverfügung 
vom 26. November 2021, Az. G51z-G8000-2021/505-649, un-
terfallen, wird hiermit jeweils am 5 und am 13 Tag nach der Ein-
reise, die verpflichtende Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels Nukleinsäurenachweis 
(PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifi-
kationstechnik) und die Duldung der erforderlichen Abstrichnah-
me zur Gewinnung des laborärztlich zu untersuchenden Proben-
materials angeordnet.

2. Ausnahmen von der vorgenannten Verpflichtung können auf 
Antrag erteilt werden, soweit die im Einzelfall aus infektions-
schutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

3. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG 
am 14.12.2021 durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
ratsamtes Erlangen-Höchstadt, im Internet (www.erlangen-
hoechstadt.de) und der Presse als bekannt gegeben.

4. Die Allgemeinverfügung wird ab dem 14.12.2021 wirksam.

 Sobald die unter 1. benannte Allgemeinverfügung außer Kraft 
tritt wird dies amtlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt die Allgemeinverfügung außer Kraft.

Gründe:

I.
Mit heutiger Bekanntmachung vom 14.12.2021 teilt das Landrats-
amt Erlangen-Höchstadt mit, dass nach der Allgemeinverfügung Per-
sonen, die nach dem 28. November 2021, 00:00 Uhr nach Bayern 
einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn 
Tagen vor der Einreise in einem der Omikron-Virusvariantengebiete 
aufgehalten haben, verpflichtet sind, sich bei der Einreise auf dem 
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Luftweg bereits vor, bei Einreise auf dem Landweg bei oder unver-
züglich nach der Einreise auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 mittels Nukleinsäurenachweis testen zu 
lassen. Dies gilt nicht für Personen, die keiner Beobachtung nach § 4 
Abs. 1 Satz 5 CoronaEinreiseV unterliegen.
In diesen Fällen hat die Kreisverwaltungsbehörde für Personen, die 
gem.§ 4 Abs. 1 Satz 5 CoronaEinreiseV, § 29 Abs. 2 IfSG ihrer Beob-
achtungunterliegen, jeweils am 5 und am 13 Tag der 14-tägigen 
Absonderung weitere verpflichtende Testung auf das Vorliegen einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels Nukleinsäure-
nachweis anzuordnen.
Die Testungen haben vorrangig im lokalen Testzentrum des ASB am 
Großparkplatz, Parkplatzstraße 1, 91052 Erlangen nach entspre-
chender Terminvereinbarung und unter Hinweis auf die Einreise aus 
Omikron-Virusvariantengebieten zu erfolgen.
Alternativ werden auch Testungen durch niedergelassene Ärzte und 
Ärztinnen akzeptiert. Diese sind vorab über die Einreisequarantäne 
zu informieren.
Es wird darauf hingewiesen, dass die anfallenden Kosten für die 
Testungen durch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen durch die zu 
testenden Personen selbst zu tragen sind.
Um zum Ort der Testung und anschließend bis zur Beendigung 
wieder auf direktem Weg in die Quarantäne zu gelangen, gilt die 
Vorgabe, möglichst auf Massenverkehrsmittel zu verzichten und eine 
FFP2-Maske zu tragen.

II.
1. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt ist für den Erlass dieser 

Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig (§ 28 Abs. 1 
IfSG i. V. m. und § 65 Satz 1 Zuständigkeitsverordnung – ZustV; 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz – 
BayVwVfG).

2. Rechtsgrundlage für die Anordnung der Ziffer 1 sind 3.1 und 3.2 
der AV Testnachweis, § 4 der CoronaEinreiseV und die §§ 28 ff. 
IfSG

3. Die Anordnung der unter Ziffer 1 genannten Testpflicht für 
Einreisenden aus Omikron- Virusvariantengebieten, erfolgt im 
pflichtgemäßen Ermessen. Sie ist geeignet, erforderlich und an-
gemessen, die Gefahr einer unkontrollierten Entwicklung des 
Infektionsgeschehens im Landkreis Erlangen-Höchstadt zu ver-
mindern.

 Die WHO hat die Variante B 1.1.529 am 26.11.2021 als besorgnis- 
 erregende Variante (Variant of Concern – VOC) eingestuft; sie 
trägt den Namen Omicron. In Bayern wurden am 27.11.2021 
zwei Verdachtsfälle im Wege der VOCPCR identifiziert. Es 
gibt Hinweise, dass die neue Variante wegen ungewöhnlich 
vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend ist, sondern auch 
den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. 
Die Variante zeigt 32 Mutationen im S(Spike)-Gen, aber auch 
Mutationen in anderen Genomregionen, darunter 10 Muta-
tionen in der Rezeptor-Binde-Domäne. Einige davon sind be-
reits aus anderen Linien bekannt und eignen sich deshalb für 
den Nachweis durch eine vPCR. Die Länder Botsuana, Eswatini, 
Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Südafrika 
werden mit Wirksamkeit vom 28. November 2021, 00:00 Uhr, 
zum Virusvariantengebiet erklärt.

 Daher ist angesichts der aktuellen Entwicklung die angeordnete 
Testverpflichtung geeignet, erforderlich und angemessen, um 
Leben und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen sowie die 
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssystems zu 
wahren.

4. In konkreten Einzelfällen kann nach Ziffer 2 dieser Allgemein-
verfügung im Ausnahmefall auf Antrag eine Ausnahme von der 
Testpflicht erteilt werden.

5. Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen 
Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei 
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. Um die Infektionszahlen weiter zu senken und einen 
erneuten Anstieg zu verhindern, wurde von der Möglichkeit des 
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Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein frü-
heres Bekanntgabedatum gewählt. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, 
Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i.V.m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des 
Bayerischen Landesstraf- und Verfolgungsgesetzes (LStVG) wird 
diese Allgemeinverfügung durch Veröffentlichung im Sonder-
amtsblatt des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, in der Presse 
und dem Internet (www.erlangen- hoechstadt.de) bekannt gege-
ben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 91522 
Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24–28, 91522 Ansbach, schrift-
lich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form.

Hinweise:

Rechtsbehelfe gegen diese Anordnung haben nach § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Die Einrich-
tungen sollen die erforderlichen Testungen organisieren. Ein Verstoß 
gegen diese Allgemeinverfügung stellt gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 
IfSG eine Ordnungswidrigkeit dar, die gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit 
einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann.
Die Allgemeinverfügung kann innerhalb der Geschäftszeiten des 
Gesundheitsamtes in der Geschäftsstelle im 2. OG, Zimmer 2.02 ein-
gesehen werden, § 41 Abs.4 BayVwVfG.

Erlangen, 14.12.2021
Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Alexander Tritthart
Landrat

Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneue-
rung der Wasserversorgungseinrichtung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Mar-
loffsteiner Gruppe (BS-VW/EW) vom 07.12.2021

Aufgrund von Art. 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
der Zweckverband zur Wasserversorgung der Marloffsteiner Gruppe, 
nachfolgend Zweckverband genannt, folgende Beitragssatzung für 
die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrich-
tung:

§ 1
Beitragserhebung

Der Zweckverband erhebt einen Beitrag zur Deckung seines Auf-
wandes für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversor-
gungseinrichtung für das Gebiet

1. der Ortsteile Marloffstein, Atzelsberg, Rathsberg, Adlitz der Ge-
meinde Marloffstein des Landkreises Erlangen-Höchstadt,

2. des Ortsteils Weiher der Gemeinde Uttenreuth des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt,

3. des Ortsteils Rosenbach des Marktes Neunkirchen am Brand des 
Landkreises Forchheim,

4. der Gemeinde Dormitz des Landkreises Forchheim, durch 
folgende Maßnahmen:

Investition Begründung Nennweite Länge 
(m)

Dormitz,
Kirchenstraße bis 
Schulstraße 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in der 
Kirchenstraße von Hs-Nr. 3 
bis Schulstraße, Material 
PE, aufgrund starker Abla-
gerungen und Rohrbruch-
gefährdung

125 PE 110

Marloffstein,
Bergstraße
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in der 
Bergstraße, komplette 
Länge, Material PE, aufgrund 
starker Ablagerungen und 
Rohrbruch-häufigkeit

90 PE 110

Marloffstein,
Schloßstraße 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in der 
Schloßstraße von Einmün-
dung Bergstraße bis Orts-
ende, Material PE, aufgrund 
starker Ablagerungen und 
Rohrbruchgefährdung

180 PE 200

Weiher,
Weiherer 
Hauptstraße
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung von 
Einmündung Markomania-
weg bis Habernhoferweg, 
Material PE, aufgrund starker 
Ablagerungen und Rohr-
bruchgefährdung, teilweise 
liegt die bestehende Leitung 
in Privatgrund

180 PE 245

Steuerkabel
WW Weiher –
HB Rosenbach: 
3 200m

Erneuerung Steuerkabel zw. 
WW Weiher und HB Rosen-
bach
Das Steuerkabel zwischen 
dem WW Weiher und dem 
Hochbehälter Rosenbach ist 
nicht mehr funktionstüchtig 
und muss ersetzt werden – 
Verlegung Leerrohre 
Wasserwerk Weiher bis Orts- 
ausgang Weiher erfolgt. Wei-
tere Planung verschoben.

nur gering-
fügig aus-
geführt

Bei Weiher, 
Verbindung Rohwasser 
zw. Brunnen OF08- 
MG09

Rohrnetzerweiterung, zur 
Anbindung der Rohwasser- 
leitung des ZV zur Wasser- 
versorgung der Marloff- 
steiner Gruppe an die 
Brunnenleitung der 
ESTW AG, Material PE

300 GGG 25

Weiher, 
Habernhofer Weg  
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung im 
Habernhofer Weg, komplette 
Länge, Material PE, 
aufgrund starker Ablagerun-
gen und Rohrbruch häufigkeit

125 PE 380

Weiher, 
Langenbrucker Weg 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung im 
Langenbrucker Weg, 
komplette Länge, Material PE, 
aufgrund starker Ab- 
lagerungen und Rohrbruch-
häufigkeit

90 PE 350

HB Rosenbach II –
Sanierung

Generalsanierung Hochbe-
hälter Rosenbach II
Sanierung des bestehenden 
Hochbehälters mit einem 
Fassungsvermögen von 
2 000 m3

Steuerkabel 
Brunnen – 
WW Weiher: 2 600m

Erneuerung Steuerkabel 
zw. WW Weiher und den 
Tiefbrunnen
Das Steuerkabel zwischen 
dem WW Weiher und den 
im Reichswald befindlichen 
Brunnen ist defekt und 
muss erneuert werden.

Atzelsberg, 
Schloss, vom Abgabe-
schacht bis zum Schloss 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in 
Atzelsberg, Zuleitung zum 
Schloss, beginnend am 
Abgabeschacht, komplette 
Länge, Material PE, aufgrund 
starker Ablagerungen und 
Rohrbruchhäufigkeit. Der 
bestehende Leitungsverlauf 
ist derzeit nicht vollständig 
bekannt.

125 PE

63 PE

75

100
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Marloffstein, 
Atzelsberger Straße, 
Verbindung z. Hoch-
druckz. 
(Einzug PE-Schlauch-
leitung)

Von der Wassergasse bis 
zum westlichen Orts aus gang 
wird in die vorhandene Lei-
tung eine PE-Schlauchleitung 
eingezogen aufgrund Rohr-
bruchgefahr und Ablage-
rungen

90 PE 580

Marloffstein, 
Atzelsberger Straße 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in der 
Atzelsberger Straße zwischen 
Hauptstraße und Wasser-
gasse, Material PE, aufgrund 
starker Ablagerungen und 
Rohrbruch häufigkeit

125 PE 150

Brunnen Nachrüstung 
FU

Nachrüstung der Brunnen 
mit Frequenzumformer
Für einen schonenderen 
Betrieb der Brunnen sollen 
diese mit Frequenzumformern 
nachgerüstet werden.

Adlitz, 
zwischen Hs-Nrn. 10 
und 41 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in 
Adlitz, Material PE, aufgrund 
starker Ablagerungen und 
Rohrbruchgefährdung

125 PE 240

Atzelsberg, 
Hauptstraße vom 
Abgabeschacht bis 
Hs-Nr. 14 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in 
Atzelsberg, Material PE, 
aufgrund starker Ablage-
rungen und Rohrbruch-
gefährdung

125 PE 170

Marloffstein, 
Leithenstraße 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in der 
Leithenstraße, komplette 
Länge, Material PE, aufgrund 
starker Ablagerungen und 
Rohrbruchhäufigkeit

125 PE 370

Adlitz, 
südl. Ortseingang 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung ab südl. 
Ortseingang bis Hs-Nr. 22 
(Lückenschluss zur Neuverle-
gung), Material PE

180 85

Dormitz, 
Raiffeisenstraße 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in der 
Raiffeisenstraße, von Karls-
bader Straße bis Hauptstraße, 
Material PE, aufgrund starker 
Ablagerungen und Rohr-
bruchhäufigkeit

125 PE 165

Dormitz, 
Albrecht-Dürer-Straße 
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung in der 
Albrecht-Dürer-Straße, von 
Sebalder Straße bis Hs-Nr. 7, 
Material PE, aufgrund starker 
Ablagerungen und Rohr-
bruchhäufigkeit

90 PE 85

Marloffstein,
Lug-ins-Land
(RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung „Lug 
ins Land“, komplette Länge, 
Material PE, aufgrund starker 
Ablagerungen und Rohr-
bruchhäufigkeit

125 PE 160

Zuleitung Schnecken-
hof (RN-Erneuerung)

Rohrnetzerneuerung der 
Zuleitung zum Anwesen 
„Schneckenhof“, komplette 
Länge, Material PE, aufgrund 
starker Ablagerungen und 
Rohrbruchhäufigkeit

125 PE 325

WT-Marloffstein – 
HB Atzelsberg

Sanierung der Verbindungs-
leitung zwischen dem HB 
Atzelsberg und dem WT 
Marloffstein.

180 PE 1640

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für

(1) bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht 
zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht 
oder

(2) tatsächlich angeschlossene Grundstücke oder

(3) Grundstücke, die aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 8 
WAS an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Er-
neuerungsmaßnahmen tatsächlich beendet sind. Wenn der in 
Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung.

(2) Wenn die Baumaßnahmen nach § 1 bereits begonnen wurde, 
kann der Zweckverband schon vor dem Entstehen der Beitrags-
schuld Vorauszahlungen auf die voraussichtlich zu zahlenden 
Beiträge verlangen.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die beitragspflich-
tige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 
2 500 m2 Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Ge-
bieten

- bei bebauten Grundstücken auf das 5,0-fache der beitrags-
pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2 500 m2,

- bei unbebauten Grundstücken auf 2 500 m2 begrenzt.

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude 
in allen Geschossen zu ermitteln (Gebäudegrundrissmaße ab-
gerundet auf volle 10 cm). Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, so-
weit sie ausgebaut sind. Für die Berechnung der Dachgeschoss-
fläche werden 2/3 der Fläche des darunter liegenden Geschosses 
angesetzt. Bei Dachgeschossen, die nur teilweise ausgebaut sind, 
werden nur die teilausgebauten Geschossflächen entsprechend 
Satz 4 berechnet. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss 
an die Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserver-
sorgung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen 
bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäude-
fluchtlinie hinausragen.

(3) Bei Grundstücken, für sJie nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen 
die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vor-
handene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur 
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte 
unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1, Alternative 1.

§ 6
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt

a) pro m2 Grundstücksfläche 0,68 €
b) pro m2 Geschossfläche 3,05 €.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig. Entsprechendes gilt für Vorauszahlungen.
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Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) / 
Dipl.-Verwaltungswirt (FH) (w/m/d)
in der Kommunalverwaltung
Beamtenlaufbahn der 3. Qualifikationsebene

Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet Personal
Nägelsbachstraße 1, 91052 Erlangen 
E-Mail: bewerbungen@erlangen-hoechstadt.de
Ansprechpartnerin: Frau Nehring, Tel. 09131 803-1175

Wir sind als familienfreundlicher Arbeitgeber 
zertifiziert und liegen im Herzen der Metropol-

region Nürnberg. Wir bieten eine qualifizierte 
und abwechslungsreiche Ausbildung in einem 
attraktiven Arbeitsumfeld und suchen zum  
1. Oktober 2022 zur Verstärkung unseres Azubi-
Teams engagierte Nachwuchskräfte (w/m/d).

Sie haben bereits im Oktober 2021 erfolgreich 
am Auswahlverfahren des Bayerischen Landes-

personalausschusses für den Einstieg in die dritte 
Qualifikationsebene (Duales Studium) teilgenommen 

und in den letzten Tagen Ihr Prüfungsergebnis erhalten?

Sie haben Interesse an Rechtsfragen und -kunde, sind motiviert, leis-
tungsbereit und teamfähig?

Dann: Werden Sie Teil unseres Teams! Bewerben Sie sich 
für den Ausbildungsstart 2022 bis spätestens 2. Januar 
2022 mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen so-
wie dem Prüfungszeugnis des Landespersonalausschusses.

Alle Informationen sowie unsere Datenschutzbedingungen und die  
Einverständniserklärung erhalten Sie während der Bewerbungsfrist auf 
unserer Homepage unter: 
www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/karriere

Schwerbehinderte Menschen werden im Rahmen des gesetzlich Zuläs-
sigen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wir
Bilden
Aus

§ 7a Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetz-
lichen Höhe erhoben.

§ 9
Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die 
Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu mel-
den und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu ertei-
len.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 18.12.2021 in Kraft.

Dormitz, 07.12.2021

Holger Bezold
Verbandsvorsitzender

1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Marloffstei-
ner Gruppe (BGS-WAS) vom 26. November 2018

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBI. 
S. 264, BayRS 2024-1-1), das zuletzt durch Gesetz vom 26. Juni 
2018 (GVBI. S. 449) geändert wurde, erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Marloffsteiner Gruppe, nachfolgend Zweck-
verband genannt, folgende 1 Satzung zur Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1
Änderungen

§ 6 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Marloffsteiner 
Gruppe (BGS-WAS) vom 26. November 2018 wird wie folgt 
abgeändert:

(1) Der Beitrag beträgt

a) pro m2 Grundstücksfläche 2,57 €
b) pro m2 Geschossfläche 11,53 €.

§ 2
Inkrafttreten

 
(1) Diese Satzung tritt am 18. Dezember 2021 in Kraft.

Dormitz, 7. Dezember 2021

Holger Bezold
Verbandsvorsitzender


